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Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 270.015,78 270.015,78

2. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken 174.601,00 182.789,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Si-

cherheitsanlagen 11.111,00 13.034,00
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen 198.963,00 224.629,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.539,78 15.502,52
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 14.356,60 12.629,06

682.587,16 718.599,36

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 600,00 600,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 180.669,90 251.541,27
2. sonstige Vermögensgegenstände 240.354,87 426.054,79

421.024,77 677.596,06

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 549.050,11 456.410,10

1.653.262,04 1.853.205,52
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Bilanz zum 31. Dezember 2021 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 25.000,00 25.000,00

II. Rücklagen
1. allgemeine Rücklage 1.857.503,42 2.862.774,13

III. Gewinn / Verlust
1. Gewinn des Vorjahres 0,00 1.167.856,68-
2. Jahresverlust 978.434,90- 1.137.414,03-

978.434,90- 2.305.270,71-

B. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen
Dritter 145.687,18 159.222,03

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 117.146,58 16.800,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 299.620,98 327.551,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.675,88 706.749,87

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 21.675,88 (Euro 706.749,87)

3. sonstige Verbindlichkeiten 165.062,90 60.379,15
486.359,76 1.094.680,07

- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr Euro 165.062,90 (Euro 60.379,15)

- davon aus Steuern Euro 4.998,57
(Euro 60.379,15)

1.653.262,04 1.853.205,52
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Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 gem. Anlage 4 EigBVO 

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 2.106.746,23 2.397.677,93

2. sonstige betriebliche Erträge 203.259,87 168.248,34

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.092.933,09 3.521.264,37

- davon Instandhaltungen/ Fremdreparaturen Euro -69.882,32
(Euro -602.563,68)

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 37.739,74 39.056,74

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 148.247,29 134.123,19

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.520,88 8.896,00

7. Ergebnis nach Steuern -978.434,90 -1.137.414,03

8. Jahresverlust 978.434,90 1.137.414,03
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3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Eigenbetrieb EVU "seehäsle" wurde nach den Vorschriften des

Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in

Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden

können, sind größtenteils im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

3.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4

(Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der §§ 266 und 275

HGB in der Fassung des BilRUG zugrunde gelegt. Das EVU "seehäsle" macht von § 19 EigBG in der

Fassung vom 17. Juni 2020 Gebrauch (Übergangsregelung) und wendet im Geschäftsjahr die Regelungen

nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über

kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 geltenden Recht an. 

Als Eigenbetrieb ist eine Eintragung im Handelsregister nicht notwendig. Die Firma und der Sitz laut

Betriebssatzung ist Eigenbetrieb EVU "seehäsle", Konstanz. 

3.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge-

genstände linear vorgenommen. Fremdkapitalzinsen sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.



Jahresabschluss zum 31.12.2021
Eigenbetrieb EVU "seehäsle", 78467 Konstanz  Seite 6

3.4 Angaben zur Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweise ich auf den Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021 auf

der folgenden Seite.
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Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren

Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von T€ 201,2 (im Vorjahr in Höhe von T€ 409,2)

antizipative Forderungen aufgrund erwarteten Erstattungen aus den Verkehrsleistungen sowie in Höhe von

T€ 38,5 (im Vorjahr in Höhe von T€ 16,5) Forderungen aufgrund beantragtem Landeszuschuss (Restbetrag)

"ÖPNV-Rettungsschirm". 

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Die unterjährig erhaltenen Zuschüsse des Landkreises Konstanz in Höhe von T€ 1.300,0 (Vj: T€ 1.375,0)

wurden direkt in der allgemeinen Rücklage erfasst.

Kapitalzuschüsse und Zuwendungen Dritter

Der Passivposten "Empfangene Investitionszuschüsse" enthält den Zuschuss nach dem Entflechtungsgesetz

(ehem. GVFG) in Höhe von € 167.361,00 und zwei Zuschüsse der DB Projektbau GmbH für Elektranden in

Höhe von zusammen € 7.394,02. Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen

über einen Zeitraum zwischen 10 und 33 Jahren aufgelöst. Der jährliche Auflösungsbetrag beträgt bis

einschließlich 2018 € 8.254,34. Aufgrund der im Laufe des Jahres 2019 vollständig abgeschriebenen

Investition mit der Nutzungsdauer von 10 Jahren verringerte sich der Auflösungsbetrag für das Jahr 2019 auf

€ 7.944,99 und aufgrund der im Laufe des Jahres 2020 vollständig abgeschriebenen Investition mit der

Nutzungsdauer von 11 Jahren verringert sich der Auflösungsbetrag für das Jahr 2020 nunmehr auf

€ 6.834,33 und ab 2021 auf € 6.286,28.

In 2015 wurden Mittel für den Bau des Erdtanks in Stockach angefordert. Der Zuschuss nach dem

Landesverkehrsinfrastrukturgesetz (LGVFG) wurde in Höhe von € 98.574,00 bewilligt und davon € 85.000,00

als Abschlag in 2015 und der Restbetrag von € 13.574,00 in 2017 ausgezahlt. Der Zuschuss wird

entsprechend der Nutzungsdauer der einzelnen Investitionen über einen Zeitraum zwischen 14 und 33 Jahren

aufgelöst. Der jährliche Auflösungbetrag beträgt bis einschließlich 2016 € 5.273,67 und wegen der

Auszahlung des Restbetrages ab 2017 € 6.115,83. 

Zudem wurden in 2015 Mittel für die Installation einer dynamischen Fahrgastanzeige (Sonderprogramm 2016

für "fahrgastseitige Maßnahmen") beantragt. Dieser Zuschuss nach dem Landeseisenbahn-

finanzierungsgesetz (LEFG) wurde in Höhe von € 39.000,00 bewilligt und im Dezember 2017 ausbezahlt. In

2018 wurden diese Mittel für drei dynamische Schriftanzeigen verwendet. Die nicht verwendeten Mittel in

Höhe von € 27.672,63 wurden am 17.04.2018 an das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

zurückbezahlt. Der verwendete Zuschuss von € 11.327,37 wird entsprechend der Nutzungsdauer der

Investition über einen Zeitraum von 10 Jahren aufgelöst. Der jährliche Auflösungsbetrag beträgt ab 2019

€ 1.132,74.
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Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus erhaltenen

Zuschüssen, für ausstehende Rechnungen über im Geschäftsjahr geleistete Arbeiten sowie für die Erstellung

und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten teilen sich wie folgt auf die Restlaufzeiten auf:

Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

€ € € €
Darlehen LBBW Bank 281.995,98 23.844,71 101.856,93 156.294,34
Darlehen Spk. Bodensee 17.625,00 4.700,00 12.925,00 0,00
Summe 299.620,98 28.544,71 114.781,93 156.294,34

Die anteiligen Zuschüsse des Verkehrsministeriums (Oberbaupgramm 2021), welche erst im Folgejahr bis

zum Ende des Bewilligungszeitraums am 28.03.2022 verwendet wurden, sind in Höhe von € 160.064,33 in

den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

3.5 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Konto Bezeichnung 2021 2020
€ €

4000 Zuschüsse DTV/HV VHB 80.306,43 81.233,40
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG u.ä. 161.513,09 465.836,00
4005 Zuschüsse aus § 6 A AEG 990.775,00 990.776,00
4099 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 13.534,85 14.082,90

4300/4333 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % / 5 % 510.372,3 510.393,6
4203/4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % / 5 % 15.310,95 20.163,46

4304 Fahrgeldeinnahmen bwtarif (2019) 7% 0,00 1.474,13
4401 Fahrgeldeinnahmen bwtarif (Schüler-Ferien-Ticket 2019) 19% 0,00 32,56
4402 Erlöse 19 % (Leerrohr, Kabelkanäle) 0,00 9.881,45
4337 Erlöse §13b UStG (Leerrohr, Kabelkanäle) 9.881,45 0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgebühren 19 % 325.052,20 303.804,40

Summe 2.106.746,23 2.397.677,93

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf die Betriebsbereiche auf:

2021 2020
€ €

EVU - Eisenbahnverkehrsunternehmen 1.596.764,64 1.604.073,18
EIU - Eisenbahninfrastrukturunternehmen 509.981,59 793.604,75
Summe 2.106.746,23 2.397.677,93
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Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen nach den Tätigkeitsbereichen EVU und EIU

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt EVU EIU
1 2

1. Umsatzerlöse 2.106.746,23 1.596.764,64 509.981,59

2. Sonstige betriebliche Erträge 203.259,87 203.259,87 0,00

3. Materialaufwand 
a.) Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.092.933,09 -2.858.838,03 -234.095,06

4. Abschreibungen
a.) auf immat. Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens und Sachanlagevermögens -37.739,74 0,00 -37.739,74

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -148.247,29 -108.206,13 -40.041,16

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.520,88 -1.535,05 -7.985,83

7. Ergebnis nach Steuern -978.434,90 -1.168.554,70 190.119,80

8. sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00

9. Jahresverlust -978.434,90 -1.168.554,70 190.119,80

Die Abweichungen zum Vorjahr sind wie folgt zu erklären:

Konto 4001:

Da das EVU seit 2012 Eigentümerin der Schienenstrecke ist, können generell Sanierungsarbeiten am

Gleiskörper mit Landeszuschüssen gefördert werden. Das EVU stellt für das Sanierungsprogramm

regelmäßig Zuschussanträge. Für 2021 wurden Zuschüsse für das Oberbauprogramm 2021 in Höhe von

T€ 353,0 (im Vorjahr in Höhe von T€ 449,0) ausbezahlt, wovon jedoch lediglich T€ 141,3 in 2021 in den

Umsatzerlösen enthalten sind. Dies resultiert zum einen daraus, dass von diesem Zuschuss T€ 160,1 erst im

Folgejahr - bis zum Ende des Bewilligungszeitraums - verwendet und somit auch erst dann ertragswirksam

werden, und zum anderen, dass T€ 51,6 wieder zurückgezahlt werden müssen, da diese Mittel

corona-bedingt aufgrund nicht rechtzeitig durchführbarer Gleissanierungsarbeiten nicht vollumfänglich für

zuwendungsfähige Ausgaben verwendet werden konnten.

Weiterhin wurden für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen für Bundes- und Landstraßen

T€ 20,2 für das Kalenderjahr 2020  als periodenfremder Ausgleichsbetrag erstattet (im Geschäftsjahr 2020

T€ 15,8 für das Kalenderjahr 2019 sowie für Landstrassen weitere T€ 1,0 für eine nachträgliche Erhöhung für

die Jahre 2016 bis 2018 aufgrund einer Abstufung zum 01.01.2016 des Straßenabschnitts der B31 am

Bahnübergang Nenzingen II zur Landstraße).

Konto 4005:

Hierunter fallen die Zuschüsse für Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach § 6a AEG. 
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Konto 4300 und 4976:

Hier ergaben sich in Anlehnung an die Verbundentwicklung VHB wie im Vorjahr gesunkene Einnahmen

aufgrund der Corona-Pandemie, welche zum Großteil durch den Landeszuschuss "ÖPNV-Rettungsschirm"

aufgefangen wurden. 

Dieser Zuschuss in Höhe von T€ 202,3 (entspricht 100% der ausgleichsfähigen Schadenssumme) (im

Vorjahr T€ 164,7 entsprechend 95% der ausgleichsfähigen Schadenssumme vor teilweiser Rückzahlung

aufgrund Endabrechnung in 2021) ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Die nachträgliche periodenfremde Verringerung des Zuschusses aus dem "ÖPNV-Rettungsschirm" für 2020

ist in Höhe von insgesamt T€ 44,5 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Konto 6960) enthalten.

Konto 4409:

Ab Dezember 2018 sind die monatlichen Erlöse aus Trassen- und Stationsgebühren gesunken. Aufgrund

Überprüfung durch die Bundesnetzagentur sind die Gebühren ab Dezember 2018 niedriger festzusetzen als

zuvor. Dieser Wert hat sich im Geschäftsjahr, nach einer im Vorjahr aufgrund der Auswirkungen der

Corona-Pandemie und daraus resultierend der verringerten Zug-Km nochmaligen Verringerung um T€ 30,0,

wieder nahezu auf das Niveau des Jahres 2019 erhöht.
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Aufwendungen für bezogene Leistungen

Konto Bezeichnung 2021 2020
€ €

5202 Reparaturen / Instandhaltung von Bauwerken 6.950,00 2.073,40
5203 Reparaturen von Bahnübergängen 62.932,32 3.247,72
5204 Reparaturen / Instandhaltung von Gleiskörpern 0,00 597.242,56
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL 2.858.838,03 2.758.959,89
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB 151.636,74 148.899,10
5904 Fremdleistungen Tankanlage / Ölabscheideanlage 12.576,00 10.841,70

Summe 3.092.933,09 3.521.264,37

Konto 5202 und 5203:

Für die Reparatur von Bauwerken sind im Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von T€ 7,0 für die

Hauptprüfung von sieben Eisenbahnbrücken (im Vorjahr in Höhe von T€ 2,1 für die Sicherungsaufsicht bei

Brückenprüfungsarbeiten) angefallen. Für die Reparatur von Bahnübergängen sind in 2021 Kosten in Höhe

von T€ 62,9 (im Vorjahr in Höhe von T€ 3,2) für den Unterhalt des Bahnübergangs Lohnerhof angefallen,

wobei hiervon T€ 50,0 auf die in 2021 begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossenen

Entwässerungsarbeiten entfallen. 

Konto 5204:

Corona-bedingt konnten im Geschäftsjahr keine Gleissanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Vorjahr

betrafen die Baumaßnahme an den Gleiskörpern  in Höhe von T€ 537,8 das Oberbauprogramm 2020 für die

hierfür in 2020 erbrachten Leistungen sowie die noch in 2020 erbrachten Leistungen aus dem

Oberbaupgramm 2019 in Höhe von T€ 16,0. Die weiteren Aufwendungen fielen für Eigenleistungen der

SWEG Schienenwege GmbH für den Gleisumbau in Höhe von T€ 33,1, für Beprobungen im Zuge des

Gleisumbaus in Höhe von T€ 6,9 sowie für die Streckenerkundung in Höhe von T€ 3,5 an.

Konto 5901:

Hier werden sämtliche Kosten aus dem Verkehrsvertrag mit der SWEG Schienenwege GmbH für die

Verkehrsleistungen des seehäsle erfasst. Im Berichtsjahr sind für das eigentliche Kerngeschäft der

Personenbeförderung (ohne Infrastruktur) rund Mio € 2,9 (Vj.: Mio € 2,8) angefallen. Darin enthalten ist

jeweils auch der Erstattungsbetrag aus der Schlussabrechnung in Höhe von T€ 201,2 (im Vorjahr in Höhe

von T€ 313,0). 

Konto 5902:

Hier werden alle Kosten aus der Unterhaltung der Infrastruktur dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es

im Wesentlichen Kostensteigerungen durch höhere Abschläge in Höhe von T€ 149,6 (im Vorjahr in Höhe von

T€ 146,8). Die ergebniswirksame Berücksichtigungen der Endabrechnungen an die SWEG Schienenwege

GmbH für 2021 in Höhe von T€ 0,9 gegenüber der Endabrechnung 2020 im Vorjahr in Höhe von insgesamt

T€ 0,5 erhöht zudem diese Kostensteigerung noch geringfügig.
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Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto 6300 – 6644 und 6841:

Unter diesen Konten werden alle sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Geschäftsstellenkosten VHB,

Versicherungen, Raum- und Personalkosten LRA etc. zusammengefasst. 

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Geschäftstellenkosten VHB um T€ 3,0 verringert. Darin enthalten

sind jeweils die im Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vorliegenden Endabrechnungen für die

Vorjahre in Höhe von T€ -1,2 im Geschäftsjahr für 2020 bzw. in Höhe von T€ 1,5 im Vorjahr für 2019. Der

Verwaltungskostenbeitrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 6,9 verringert. Die Verringerung der

sonstigen Abgaben um T€ 0,8 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Gebührenfestsetzungen für Bestellungen

zum Eisenbahnbetriebsleiter bzw. zum stellvertretenden Eisenbahnbetriebsleiter.

Konto 6825 - 6830:

Die Kosten für Rechts- und Beratungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1,4 gesunken und

resultieren im Wesentlichen aus der Beratung in Zusammenhang mit der SWEG-Abrechnung 2020, dem

Trassenpreisantrag bei der Bundesnetzagentur und diversem IT-Support (im Vorjahr aus der Beratung in

Zusammenhang mit der von der SWEG AG geforderten Abrechnungskorrektur zum Verkehrsvertrag für

2017-2019). 

Die gegenüber dem Vorjahr um T€ 0,7 gesunkenen Abschluss- und Prüfungskosten resultieren aus dem

Wegfall der Kosten für die Veröffentlichung, da diese nur noch kostenlos auf der eigenen Homepage erfolgt.

Die gegenüber dem Vorjahr um T€ 0,7 gestiegenen Buchführungskosten resultieren in erster Line aus

Hilfestellungen samt IT-Support durch das Steuerbüro. 

Konto 6960:

Aufgrund der im Geschäftsjahr 2021 erfolgten Endabrechnung des "ÖPNV-Rettungsschirms" für 2020

resultierte eine teilweise periodenfremde Rückzahlung des Zuschusses in Höhe von T€ 28,1 und gleichzeitig

die Ausbuchung der im Vorjahr berücksichtigten Restforderung resultierend aus dem noch nicht gezahlten

Restzuschuss des "ÖPNV-Rettungsschirms" für 2020 in Höhe von T€ 16,4.

Die peridenfremden Aufwendungen im Vorjahr resultierten hingegen aus der Berichtigung der

Ausgleichsbeträge für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen jeweils für die Jahre 2016 bis

2018 aufgrund einer Abstufung zum 01.01.2016 des Straßenabschnitts der B31 am Bahnübergang

Nenzingen II zur Landstraße. Für Bundesstraßen resultierte hieraus in Höhe von T€ 19,4 eine

periodenfremde Kürzung des Ausgleichsbetrags.

Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis

Das handelsrechtliche bzw. eigenbetriebsrechtliche Ergebnis stimmt mit dem steuerlichen Ergebnis überein.

Insoweit enfällt eine abweichende Steuerbilanz oder eine Überleitungsrechnung gemäß § 60 Abs. 2 EStDV.

Inanspruchnahme aus  Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
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Eigenbetrieb „EVU seehäsle“ -  Lagebericht 2021 
  

 

4.1.  Allgemeines  

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ wurde am 10.12.2006 gegrün-

det und im ersten Betriebsjahr als „Regiebetrieb“ im kameralen Haushalt des Land-

kreises Konstanz geführt. Durch die Betriebssatzung vom 10.12.2007 wird das Unter-

nehmen seit 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb des Landkreises mit dem Betriebszweck 

„Beförderung von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr“ und dem dafür „not-

wendigen Unterhalt der Strecke“ geführt. Das EVU betreibt im Rahmen des ÖPNV den 

Schienenpersonenverkehr zwischen Radolfzell und Stockach und hat dazu die Bahn-

strecke zwischen Stahringen und Stockach von der DB gepachtet. Am 27.06.2012 

wurde die Strecke von der DB Netz AG angekauft. Mit der Beförderungsleistung und 

dem Unterhalt der Strecke ist bis 2023 die „Hohenzollerische Landesbahn (HzL)“, seit 

Juli 2018 „SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG“ beauftragt. Für die Infra-

struktur ist seither die SWEG Schienenwege GmbH zuständig. Der Verkehrsvertrag 

mit der SWEG vom 9.12.2008 wurde 2011 wegen einem umsatzsteuerlichen Erforder-

nis ohne inhaltliche Änderung angepasst.  

Durch die Genehmigung des Innenministeriums Baden-Württemberg aus dem Jahr 

1995 und 2006 ist der Landkreis Konstanz (EVU seehäsle) seit 1.12.2006 sowohl Ei-

senbahnverkehrs- als auch Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Die Bundesnetza-

gentur hat am 11. Februar 2019 die unbefristete Befreiung von der Anwendung der §§ 

5, 6, 7 Absatz 1, 2 und 4 sowie der §§ 8 und 12 ERegG erteilt. Damit müssen die 

Betriebsteile EVU und EIU organisatorisch nicht getrennt werden. Am 28.10.2019 hat 

das Verkehrsministerium die Unternehmensgenehmigung zum Betreiben bestimmter 

öffentlicher Eisenbahninfrastrukturen erneuert. Am 25.04.2022 hat das Verkehrsminis-

terium die Genehmigung zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen im Perso-

nenverkehr (ab 1.1.2022) erneut erteilt. Mit der Gründung eines Eisenbahnverkehrs-

unternehmens sind Zuschüsse aus § 6 a AEG möglich.   

Die eisenbahnrechtlichen Leitungsaufgaben werden von der SWEG im Auftrag des 

Eigenbetriebs wahrgenommen. Zum Eisenbahnbetriebsleiter 2021 waren für den Be-

reich Infrastruktur Herr Markus Remmel und als Stellvertreter Herr Claus Mohring und 

Herr Matthias Busch bestellt. Für den Verkehrsbetrieb EVU war Herr Claus Mohring 
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als EBL bestellt. Seine Stellvertreter sind Herr Matthias Laber und Herr Alexander 

Blankenburg.    

Im Juli 2018 haben die HzL und die SWEG fusioniert. Die HzL ist dadurch in die SWEG 

(SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG) integriert worden. Dadurch haben sich 

auch interne Zuständigkeiten für die Bereiche Betrieb und Infrastruktur geändert. Die 

Infrastruktur wird von der SWEG Schienenwege GmbH betreut, der Betrieb von der 

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG.     

Die gesamte Streckenlänge, auf der das „EVU seehäsle“ Beförderungsleistungen er-

bringt, beträgt 17,428 km. Davon gehören 9,408 km zwischen Stockach und Stahrin-

gen seit 27.06.2012 dem Eigenbetrieb. Der Rest der Strecke mit 8,020 km wird von 

der DB betrieben. Die eigene Schienenstrecke grenzt an das DB Netz und an das Netz 

der Ablachtalbahn an.  

 

4.2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2021 

Das gesamte Jahr 2021 war für die ÖPNV-Branche wie auch schon 2020 herausfor-

dernd. Grund ist die noch immer nicht beendete Corona-Pandemie. Durch harte Ab-

schottungsmaßnahmen, Schulschließungen und vermehrtem Home-Office gingen die 

Fahrgastzahlen und damit auch die Erträge dramatisch zurück. Die fehlenden Einnah-

men wurden durch einen Corona-Rettungsschirm aus Bundes- und Landesmitteln 

größtenteils aufgefangen. Dadurch konnte das EVU seehäsle ein noch ordentliches 

Wirtschaftsergebnis erzielen.   

Das Geschäftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb EVU seehäsle ist mit dem bisher nied-

rigsten Jahresverlust von 978.435 € sehr gut verlaufen. Vor allem Baumaßnahmen, 

die wegen Corona (Lieferschwierigkeiten) nicht umgesetzt werden konnten, waren der 

Grund für die Verbesserung. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahres-

ergebnis um 158.979 € deutlich verbessert. Der Jahresverlust laut Planansatz von 

1.425.800 € wurde deutlich um 447.365 € (- 31,38%) unterschritten. Die geplanten 

Vorhaben aus dem Oberbauprogramm und der Umbau am BÜ Nenzingen konnten 

nicht umgesetzt werden. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Planansatz etwas ge-

ringer ausgefallen, konnten über den Rettungsschirm aber aufgefangen werden. 2021 

wurden die coronabedingten Einnahmeausfälle der Fahrscheintickets durch einen 
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sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von 202.320 € aus dem Corona-Rettungs-

schirm ausgeglichen. Aufwandseitig musste für den Verkehrsvertrag SWEG deutlich 

weniger bezahlt werden. Die Vorauszahlungen waren zu hoch angesetzt, weil die ver-

traglich garantierten Einnahmen nicht erreicht wurden.  

Das Rechnungsergebnis 2021 schließt mit einem Verlust von 978.434,90 € viel besser 

ab als noch im Vorjahr (+ 158.979,13 €). Der Verlust liegt damit deutlich unter dem 

langjährigen Durchschnitt. Neben diesem rein wirtschaftlichen Ergebnis wurde trotz 

technischer Schwierigkeiten auch operativ viel erledigt.    

Das Verkehrsministerium hat 353.000 € Sanierungsmittel aus dem LEFG zum Ober-

bauprogramm 2021 bewilligt und in 2021 ausbezahlt. Tatsächlich in 2021 verwendet 

wurden lediglich 141.300 €. Vorgesehen war ein Gleisumbau auf 300 Meter, die Ober-

flächenentwässerung im Bereich Lohnerhof und Maßnahmen an Ingenieurbauwerken 

(z.B. Brücken). Umgesetzt wurden lediglich neben dem BÜ Lohnerhof Maßnahmen an 

Brücken und kleinere Instandhaltungsarbeiten. Die Maßnahme Lohnerhof bei km 

14,805 ist mittlerweile abgeschlossen und abgerechnet. Coronabedingt konnten die 

Maßnahmen in 2021 nicht fertiggestellt werden und wurden daher (durch Verwendung 

weiterer 160.100 € Sanierungsmittel aus dem Oberbauprogramm 2021) erst in 2022 

ausbezahlt. Aus der bewilligten Zuwendung müssen wir nach der Endabrechnung so-

mit 51.600 € zurückbezahlen. Der BÜ Nenzingen ist fertig geplant, die Verträge nach 

EKrG sind unterzeichnet. Je nach Materialverfügbarkeit wird mit dem Bau begonnen.   

      

Oberbauprogramm EVU seehäsle 2021 
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Ein Gutachten der Fa. VWI hat ergeben, dass es durchaus überlegenswert ist, die 

Schienenstrecke von Stahringen nach Stockach zu elektrifizieren. Entschieden wurde, 

dieses Vorhaben mit den Elektrifizierungsplanungen der Bodenseegürtelbahn zu kom-

binieren. Mit den Planungen der LP 1 + 2 hat DB Netz 2019 begonnen. Die Planungen 

laufen weiter. Mittlerweile ist die LP 1 der Planung abgeschlossen.   

Die kostenlose Fahrradbeförderung im seehäsle hat sich weiterhin bewährt und keine 

Probleme in der praktischen Abwicklung ergeben.  

Aussagen zur Fahrgastentwicklung sind naturgemäß von großer Bedeutung, können 

aber wegen der Einschränkungen der Coronapandemie nicht verlässlich sein. Ohne 

Zweifel gab es einen starken Rückgang. Dieser starke Fahrgastrückgang ist allein auf 

die Pandemie zurückzuführen und kein Angebots- oder Qualitätsmerkmal. Die von 

PTV durchgeführte Fahrgasterhebung ergab eine Fahrgastzahl von nur 657.640 (VJ. 

513.348). Die Fahrgastzahl stieg somit wieder um rund 145.000 gegenüber dem Vor-

jahr an, liegt jedoch im langjährigen Vergleich immer noch deutlich unterhalb der 

durchschnittlichen Fahrgastzahlen. Die Grafik zeigt aber, dass wieder mehr Fahrgäste 

im seehäsle unterwegs sind.   

 

Die Beförderungsleistungen sind qualitativ auf einem ansprechenden Niveau. Seit 

14.12.2008 wird die Beförderung ausschließlich mit Triebwägen vom Typ Regio Shut-

tle 1 durchgeführt. Die Pünktlichkeit der Ankunft ist mit einem durchschnittlichen Wert 

von 97,0 % (Vorjahr 98,1 %) schlechter als im Vorjahr und damit unter dem Ziel von 

98,5 %. Vor allem der Dezember fällt mit 92,5 % aus der Reihe. Sehr zufriedenstellend 
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war dagegen die Abfahrtspünktlichkeit von 98,7 % (Vj. 98,9 %). Das langfristige Ziel 

von 98,5 % ist erfüllt. In keinem Fall mussten Malusregelungen angewendet werden.  

 

 

Insgesamt wurden von der SWEG 284.111 Zug-Kilometer zurückgelegt, also 

24.594 km mehr als im Vorjahr (259.517 km). Coronabedingt wurden lediglich 

2.300 km weniger gefahren. Tatsächlich ungeplant (unbeabsichtigte Zugausfälle) sind 

2.442 km ausgefallen (Vorjahr 2.544 km).  

Die Installation eines Dynamischen Fahrgastanzeigers (DSA) im Juni 2018 hat sich 

bewährt und liefert wichtige Informationen für die Fahrgäste. Die Fahrgastinformation 

ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal im ÖPNV.         

Das Jahresergebnis hebt sich von den Vorjahren ab. Das bislang geringste Defizit 

hängt vor allem mit den verzögerten Baufertigstellungen der Sanierungsarbeiten zu-

sammen. Die Auszahlung konnte überwiegend erst 2022 erfolgen. Trotz weniger Er-

träge (inkl. der sonstigen Erträge aus dem Rettungsschirm) ist festzustellen, dass sich 

das Gesamtergebnis dadurch verbessert hat.  

Zum Planansatz verbesserte sich das Ergebnis um 447.365,10 €. Statt eines geplan-

ten Verlustes von 1.425.800 € beträgt der tatsächliche Jahresverlust 978.434,90 €. Im 
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Halbjahres-Finanzbericht 2021 wurde ein Defizit von 1.330.600 € prognostiziert. Da-

mals ging man davon aus, dass die Bauarbeiten termingerecht fertiggestellt werden 

können.  

Die Umsatzerlöse haben sich in der Summe gegenüber dem Vorjahr um rund 

290.900 € verschlechtert. Gegenüber dem Planansatz haben sie sich sogar um rund 

450.900 € verschlechtert. Vor allem die Erträge aus Fahrscheinentgelten und Zu-

schüssen blieben unter dem Planansatz. Die Trassen- und Stationsgebühren waren 

wieder höher als im Vorjahr aber noch leicht unter dem Planansatz. Die fehlenden 

Fahrscheinentgelte wurden durch den Rettungsschirm ausgeglichen. Das Gesamtauf-

kommen der Umsätze betrug 2.106.746,23 € (Vj.: 2.397.678,93 €). Zuweisungen nach 

§ 6 AEG, die eine wesentliche Einnahme darstellen, gingen wie erwartet ein. Zinser-

träge sind auch weiter nicht zu erwarten. Durch einen Nutzungsvertrag für Kabelkanäle 

bekommt der Eigenbetrieb 9.881,45 € jährlich. Sonstige betriebliche Erträge sind wie 

erwähnt vor allem aus dem Rettungsschirm angefallen.  

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, also dem eigentlichen Kerngeschäft des 

Eigenbetriebs, haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 428.300 € reduziert. Ob-

wohl für den Verkehrsvertrag mit der SWEG mehr bezahlt werden musste, reduzierte 

sich der Aufwand, weil die Baumaßnahmen nicht wie geplant abgewickelt werden 

konnten. Nach dem Abschluss der Vorplanung BÜ Nenzingen zeigt sich, dass diese 

Maßnahme investiv behandelt werden muss und in die Abschreibung läuft.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr in 

Summe lediglich um etwa 14.100 € erhöht. Verursacht wurde dies im Wesentlichen 

durch mehr periodenfremd erfasste Aufwendungen im Geschäfts- gegenüber dem 

Vorjahr, welche aus der Abwicklung des Rettungsschirms (Schlusszahlungen 2020 in 

2021) und im Vorjahr aus der Abrechnung der Ausgleiche für die Unterhaltung der 

Bahnübergänge resultierten. Dagegen reduzierten sich im Wesentlichen die Ge-

schäftsstellenkosten des Verbundes, die Verwaltungskosten und die Rechtsbera-

tungskosten.    

Die Ertrags- und Vermögenslage des Eigenbetriebs hat sich im Geschäftsjahr 2021 

verbessert.  Die Liquidität war ohne Kassenkreditaufnahme gesichert.  Dennoch 

musste öfter das Konto überzogen werden, was durch die Kassenkreditermächtigung 

abgedeckt war.       
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Zu den Rücklagen gehören auch die unterjährig angesammelten Zahlungen des Land-

kreises, um daraus den erwarteten Verlust des Eigenbetriebs abzudecken. Der Rück-

lage zu Beginn des Jahres mit 2.862.774,13 € wurden für den erwarteten Jahresverlust 

2021 Vorauszahlungen von 1.300.000 € zugeführt. Die Entnahme aus der Rücklage 

zur Verlustabdeckung der beiden Vorjahre von 1.167.856,68 € (2019) und 

1.137.414,03 € (2020) erfolgte erst mit Kreistagsbeschluss vom 22.03.2021 bzw. vom 

20.12.2021. Damit ergibt sich ein Rücklagenbestand zum Jahresende 2021 von 

1.857.503,42 €.  Der Rücklagenbestand nach erneuter Verlustabdeckung für 2021 be-

trägt dann noch 879.068,52 €.  

Rückstellungen sind in Höhe von 117.100 € für die Jahresabschlusskosten und Bau-

maßnahmenabwicklung gebildet worden.  

Der Vermögensplan wird wie folgt abgerechnet:  

 

Vermögensplanabrechnung  2021 

  

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Ergebnis 

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1.727,54 

Jahresverlust 978.434,90 

Auflösung Ertragszuschüsse 13.534,85 

Tilgung von Krediten 27.930,07 

Summe Ausgaben: 1.021.627,36 

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Ergebnis 

Zuführung zum Stammkapital 0,00 

Zuführung zur Rücklage 1.300.000,00 

Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 

Kredite  0,00 

Abschreibungen und Anlagenabgänge 37.739,74 

Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 

Summe Einnahmen: 1.337.739,74 

erübrigte Mittel/Finanzierungsfehlbetrag 316.112,38 

  

  

Stand Rücklage 31.12.2021:   879.068,52 € 

Die erübrigten Mittel wurden im laufenden Jahr um 316.112,38 € erhöht. Sie werden 

größtenteils in 2022 zur Auszahlung der Baumaßnahmen verwendet.  Die restlichen 

Mittel sind im Kreishaushalt für künftige Planungen einzusetzen.     
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Der Eigenbetrieb hat zur Finanzierung von Investitionen zwei Darlehen mit einer Rest-

summe von 299.620,98 € zum 31.12.2021 aufgenommen. Das Darlehen bei der LBBW 

hat eine Restschuld von 281.995,98 € und das Darlehen bei der Sparkasse Bodensee 

hat eine Restschuld von 17.625,00 €.   

 

4.3. Vergleich der Planansätze mit dem Rechnungsergebnis 2021 

Das Gesamtjahresergebnis weicht um 447.365,10 € von den Planzahlen ab und 

schließt damit deutlich besser ab als geplant. Ursächlich sind vor allem geringere Auf-

wendungen, die im Einzelnen näher beschrieben werden, sowie die größtenteils durch 

die Einnahmen aus dem Corona-Rettungsschirm kompensierten verringerten Fahr-

geldeinnahmen.  

a.) Umsatzerlöse  

Gegenüber dem Planansatz haben sich die gesamten Umsatzerlöse deutlich um 

450.853,77 € auf 2.106.746,23 € reduziert. Verantwortlich dafür sind unter anderem 

weniger Erträge aus den Trassen- und Stationsgebühren durch die Anpassung der 

Gebühren aber vor allem auch durch tatsächlich weniger verwendeter LEFG-Zu-

schüsse.  Die Fahrscheinentgelte sind gegenüber dem Planansatz deutlich eingebro-

chen. Coronabedingt sind die Fahrgastzahlen und dadurch die Fahrgeldeinnahmen 

deutlich zurückgegangen. Die sonstigen Umsätze weichen nur wenig vom Planansatz 

ab. Trassengebühren durch zusätzliche Züge (Güterzüge und Sonderverkehr) hatten 

wie schon im Vorjahr keinen Einfluss auf das Ergebnis. Für die Vermietung von Ka-

beltrassen wurden entsprechend dem Planansatz 9.881,45 € Erträge verbucht.  

b.) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind vor allem durch einen weiteren Rettungs-

schirm um 203.300 € gestiegen. In der Planung war nicht erkennbar, dass es einen 

weiteren Rettungsschirm geben wird.  

c.) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Schwerpunkt der bezogenen Leistungen und damit Kernaufgabe stellt die Beauftra-

gung der SWEG für die Schienenbeförderung dar. Der Verkehrsvertrag ist bis 2023 

abgeschlossen. Die Kosten für diesen Verkehrsvertrag blieben wegen der Verrech-

nungssystematik der Trassen- und Stationsgebühren und weniger gefahrener Kilome-

ter um 55.161,97 € unter dem Planansatz. Die Infrastrukturkosten lagen mit 2.936,74 € 
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nur leicht über dem Planansatz. Die Fremdüberwachung der Tankanlage lag 

5.576,00 € über dem Planwert.      

Die Aufwendungen für die Sanierung der Gleisanlagen, Bahnübergänge und Bau-

werke lagen in der Summe um 610.117,68 € deutlich unter dem Planansatz. Grund 

sind die schon beschriebenen Bauverzögerungen. Die Maßnahmen sind mittlerweile 

abgeschlossen und ausbezahlt. Für den Bahnübergang Nenzingen ist die Ausfüh-

rungsplanung erstellt und die Verträge nach EKrG abgeschlossen. Mit dem Bau wurde 

nicht begonnen.  Der Baubeginn ist für 2022 geplant, wenn alles Baumaterial geliefert 

werden kann.    

d.) Abschreibungen 

Die Abschreibungen lagen mit 37.739,74 € um 4.260,26 € etwas unter Plan. Alle In-

vestitionen sind erfasst und werden abgeschrieben. Für Anlagen im Bau (BÜ Nenzin-

gen) wurden in 2021 Zahlungen in Höhe von 1.727,54 € geleistet.   

e.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

In der Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die sich aus mehreren Ein-

zelpositionen zusammensetzen, wurden 34.552,71 € weniger aufgewendet als veran-

schlagt war. Einsparungen gab es vor allem bei den Werbungskosten und Kosten der 

Verwaltung. Die Rechts- und Beratungskosten, die sonstigen Abgaben und Repräsen-

tationskosten blieben ebenfalls weit unter dem Ansatz.  Die unvorhersehbaren perio-

denfremden höheren Aufwendungen über rund 44.500 € resultieren, wie bereits erläu-

tert, aus der Schlussabrechnung des Corona-Rettungsschirms 2020 Ende 2021.  

f.) Zinsen 

Durch die Darlehensverträge sind die Aufwendungen gut kalkulierbar. Die Aufwendun-

gen von 9.520,88 € lagen rund 620,88 € über dem Ansatz.    

 

 4.4. Sonstige wesentliche Vorgänge im abgelaufenen Geschäftsjahr 

Coronabedingt war der Betrieb in jeglicher Hinsicht nicht mit vorangegangenen Jahren 

vergleichbar, hat sich 2021 jedoch etwas verbessert. Die restriktiven Schutzmaßnah-

men haben sowohl Auswirkungen auf den Betrieb (Fahrpersonal) als auch auf die Kun-

den (Fahrgäste) gehabt. Nach wie vor sind Züge ausgefallen. Ziel muss es in der Bran-

che sein, wieder Fahrgäste im ÖPNV zu gewinnen. Geplant werden konnten Ausfälle 
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im Betrieb durch die jährlichen Baustellen wegen Sanierungen. Die letzte Streckenbe-

reisung der Landeseisenbahnaufsicht hat am 15.10.2019 stattgefunden und einen gu-

ten Streckenzustand bescheinigt. Zum regelmäßigen Unterhalt gehört auch die Brü-

ckenprüfung. 2020 wurde die Hauptprüfung mit jeweils guten Bauwerksnoten durch-

geführt. Dringender Handlungsbedarf besteht in keinem Fall. Um den guten Zustand 

zu erhalten, wird die Brückensanierung in das Rahmenprogramm aufgenommen.  

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Bauausgaben der Jahre 2016 – 2020 

überprüft. Wesentliche Beanstandungen gab es dabei nicht. Das Finanzamt Singen 

hat für die Jahre 2017 – 2019 eine Außenprüfung durchgeführt. Auch hier gab es keine 

Beanstandungen.   

Seit 25 Jahren ist das seehäsle für die Fahrgäste im Dienst. Im Dezember wurden die 

Fahrgäste mit einer kleinen Aufmerksamkeit zum Jubiläum überrascht. Ein großer 

Festakt wäre wegen der Pandemie nicht angebracht gewesen.  

Für das Betriebsgelände (Bahnhöfe und Strecke) hat das Regierungspräsidium 

Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit von Blind-

gängern ist grundsätzlich in Bahnhofsbereich gegeben, die Strecke ist frei. Weitere 

Maßnahmen sind nur im Falle von Baumaßnahmen erforderlich.       

 

4.5. Voraussichtliche zukünftige Entwicklung 

Der Verbund VHB wird eine nachfrageorientierte Einnahmeaufteilung einführen, die 

ab 1. Januar 2022, beginnend mit einer Migrationsphase, greifen soll. Das seehäsle 

erwartet hier tendenziell mehr Einnahmen, sofern der Fahrgastrückgang aus Corona-

zeiten aufgefangen ist. Ziel ist eine gerechtere Einnahmenverteilung, die nachfrage-

orientiert ist. Für die künftige Verbundförderung wird ein solches Verfahren vorausge-

setzt. Das EVU seehäsle profitiert über die verbundweite Zuscheidung der Fahrent-

gelte ansteigenden Fahrgastzahlen. Der Fahrgastrückgang durch die Corona-Pande-

mie wird vermutlich auch 2022 noch nicht vollständig aufgefangen sein. Deshalb wird 

auch in 2022 das Jahresziel betreffend der Fahrgastanzahl, welche sich in 2021 nur 

leicht gesteigert hat, bei weitem nicht erreichbar sein. Angestrebt werden nach wie vor 

950.000 Fahrgäste pro Jahr. Finanzielle Hilfe vom Bund und/oder Land ist auch für 

2022 weiter dringend nötig, um die schlimmsten Auswirkungen mildern zu können. 
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Erschwerend kommt die geopolitische Lage dazu, die die Energiepreise und die Infla-

tion nach oben getrieben hat.  

Im Rahmen eines Gutachtens wurde festgestellt, dass die Umsetzung einer Elektrifi-

zierung der seehäsle-Strecke Vorteile bringen würde. Die DB hat bereits den Pla-

nungsauftrag für eine Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn, wodurch schon die 

Hälfte der seehäsle-Strecke elektrifiziert wäre. Sinnvoll ist daher, beide Maßnahmen 

zu kombinieren. Die Elektrifizierung der seehäsle-Strecke ist in dieses Projekt einge-

bunden. Die Planung wird von den Landkreisen Bodenseekreis und Konstanz finan-

ziert. Die Planungen laufen weiter. 2022 ist mit einem Abschluss der LP 2 zu rechnen. 

Danach wird das weitere Planungsverfahren entschieden.  Eine Erweiterung der Stre-

cke nach Hindelwangen wird kritisch umsetzbar sein.   

Mit der Vergabe der Verkehrsleistung bis 2023 an die HzL hat das EVU hinreichend 

stabile wirtschaftliche Verhältnisse. Durch die langfristig festgeschriebenen und kalku-

lierbaren Kosten im Kernbereich wird der Betrieb auch künftig seine Verpflichtungen 

jederzeit erfüllen können. Ein dauerhafter Betrieb ist hinreichend sichergestellt. Die 

Vorbereitungen für eine Neuausschreibung laufen über die NVBW. Die Strecke see-

häsle wird gemeinsam mit dem Netz 19 ausgeschrieben. Geplant ist die Erweiterung 

des Taktes außerhalb der Hauptverkehrszeiten.  

Der Ankauf der Schienenstrecke ermöglicht dem Eigenbetrieb nun Sanierungen wirt-

schaftlicher durchzuführen, weil sie bezuschusst werden. Nach Auskunft des Ver-

kehrsministeriums (VM) werden die Zuschüsse aus dem LEFG auch 2022 gewährt.   

Die Ankunftspünktlichkeit muss dringend wieder auf den angestrebten Wert von 

98,5 % im Jahresdurchschnitt angehoben werden. Bei der Abfahrtspünktlichkeit wurde 

dieser Wert in 2021 bereits erreicht und soll ebenfalls auch für die Zukunft angestrebt 

werden. 

Mit den aktuellen Schienenfahrzeugen, der Tank- und Abstellanlage und den bisher 

erfolgten Sanierungsarbeiten an der Schiene ist der Betrieb technisch auf einem mo-

dernen Stand. Die Qualität der Fahrzeuge ist ansprechend und genügt den wesentli-

chen Anforderungen. In den Folgejahren müssen die Leit- und Sicherheitseinrichtun-

gen in die Sanierungspläne aufgenommen werden. Die Technik ist sehr alt, Ersatzteile 

sind schwer zu beschaffen.  
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Der Eigenbetrieb „EVU seehäsle“ wird auch künftig keine Gewinne erwirtschaften. Ein 

Verlust ist nach dem Eigenbetriebsrecht vom Landkreis zu tragen. Eine wesentliche 

Veränderung der Zahlen, insbesondere des Eigenkapitals, ist nicht zu erwarten. Je-

doch wird mit dem Land über die Aufgabenübertragung verhandelt. Das Land als Auf-

gabenträger soll den Betrieb übernehmen, der Landkreis bleibt Infrastrukturbetreiber. 

  

4.6.  Chancen und Risiken 

Durch die Folgen der Corona Pandemie bestehen Risiken durch die allgemeine Ent-

wicklung im ÖPNV. Es kann heute nicht abgeschätzt werden, wann die Nutzungsfre-

quenz wieder den Stand vor Corona erreichen wird. Zentral ist die Frage:  wann kom-

men die Fahrgäste zurück?  

Unmittelbare Risiken für das EVU seehäsle sind durch den Verkehrsvertrag jedoch 

gering, weil vertraglich eine bestimmte Höhe an Einnahmen gesichert ist. Das Risiko 

rückläufiger Einnahmen trägt hier die SWEG. 

Ansonsten bestehen keine Risiken, die über das bisher Geschilderte hinausgehen. 

Das Geschäftsfeld des Eigenbetriebs ist durch die bestehenden langfristigen Verträge 

hinreichend gesichert. Etwaige Verluste des Eigenbetriebs werden vom Landkreis er-

stattet. Die Fahrgastentwicklung im VHB Verbundgebiet war bisher zufriedenstellend, 

was die Ertragskraft des EVU seehäsle stärkte. Die Entwicklung ab 2022 bleibt wie 

erläutert abzuwarten. Risiken durch wegbrechende Zuschüsse sind derzeit nicht er-

kennbar. Sollte der Topf an LEFG - Mitteln geringer werden, kann das seehäsle mit 

angepassten Sanierungsarbeiten reagieren, ohne in Bedrängnis zu geraten. Die Stre-

cke und der technische Zustand sind nach dem neuesten Streckenzustandsbericht 

sehr ordentlich. Die Strecke soll gemeinsam mit der Bodenseegürtelbahn elektrifiziert 

werden.  Eine elektrifizierte Strecke böte für künftige Ausschreibungen sicher bessere 

Chancen im Wettbewerb als eine weitere isolierte Diesellösung. Eine verkehrliche Er-

weiterung bis Hindelwangen und eine Takterweiterung sind weiter im Gespräch. Mit 

dem Land wird über eine Betriebsübernahme ab der Neuausschreibung 2023/24 ver-

handelt. Der Landkreis würde dann nur noch für die Infrastruktur verantwortlich sein 

und sich wirtschaftlich entlasten.        

 

 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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